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AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 
Abteilung 7 – Wirtschaft, Tourismus und Mobilität 

 

 

    

  Datum 20. April 2021 
Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 7 – Wirtschaft, Tourismus und 
Mobilität, Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee 
 

 Zahl 07-V-VAL-1638/2-2021 
  Bei Eingaben Geschäftszahl anführen! 

    

  Auskünfte Herr Vaschauner, B.Sc. M.Sc.  
 Telefon 050-536-17056 
 Fax 050-536-17000 
 E-Mail abt7.verkehrsrecht@ktn.gv.at  
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Betreff: 

Rosenegger Straße – straßenpolizeiliche Bewilligung 
 

Verordnung der Kärntner Landesregierung vom 20. April 2021, 
Zahl: 07-V-VAL-1638/2-2021, mit der aus Anlass von Belagsarbeiten auf der Rosenegger Straße im 
Bereich von Kreuzung Zulechnerweg bis östliche Parzellengrenze KG72112 Grunds. Nr. 1085 

 Verkehrsmaßnahmen verordnet werden:  
 

 
Auf Grund des § 43 Abs. 1a in Verbindung mit § 94a der Straßenverkehrsordnung 1960, idgF, wird verordnet: 
 

Artikel I 

 
Zur Durchführung von Belagsarbeiten auf der Rosenegger Straße im Bereich von Kreuzung Zulechnerweg bis 
östliche Parzellengrenze KG72112 Grunds. Nr. 1085 werden von 21.04.2021 bis 28.04.2021 jene 
Verkehrsbeschränkungen, Verkehrsgebote und -verbote erlassen, die aus dem Regelplan 
 

 LO5 
 

ersichtlich sind, wobei die genannte Unterlage einen integrierenden Bestandteil der Verordnung bildet und als 
Anlage angefügt ist. 
 

Artikel II 

 
Diese Verordnung ist gemäß § 44 StVO 1960 durch Anbringung der entsprechenden Straßenverkehrszeichen 
kundzumachen. Die Verordnung tritt mit der Anbringung der Verkehrszeichen in Kraft und wird mit deren 
Entfernung unwirksam. 
 
 
Anlagen 
wie unter Artikel I erwähnt 

 
 

Für die Kärntner Landesregierung: 
Vaschauner, M.Sc. 

 Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.
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